
 
Datenschutzhinweis  
Bitte beantworten Sie die umseitigen Fragen ausführlich und geben 
Sie die geforderten Angaben vollständig an. Diese werden erhoben, 
damit wir unseren gesetzlichen Aufgaben nachkommen können (vgl. 
§ 67a SGB X i.V.m. §§ 1 und 5 AAG. Ihre Auskunftspflicht ergibt sich 
aus § 98 SGB X i.V.m. § 3 Abs. 2 AAG). Bitte berücksichtigen Sie da-
bei auch die nachstehenden Erläuterungen. Sie beschleunigen damit 
die Bearbeitung Ihres Antrages. Bei fehlender Unterschrift ist eine 
Bearbeitung nicht möglich. 
 
Wichtige Hinweise für den Arbeitgeber!  
1. Für jeden Arbeitsunfähigkeitsfall ist ein gesonderter Antrag er-

forderlich. 
2. Erstreckt sich der Erstattungszeitraum über das Ende eines Ka-

lenderjahres, so sind zwei Anträge - getrennt nach Kalenderjah-
ren einzureichen. 

3. Es sind nur abgerechnete und zurückliegende Kalendermonate 
zu beantragen. 

 
Erläuterungen  
 
Kreis der anspruchsberechtigten Arbeitgeber  
Anspruchsberechtigt sind die Arbeitgeber, die im Rahmen des Fest-
stellungsverfahrens nach § 3 Abs. 1 AAG für versicherungs- und um-
lagepflichtig erklärt wurden. 
 
Grundsatz der Arbeitgeberversicherung  
Ein Erstattungsanspruch besteht für alle Arbeitnehmer eines Unter-
nehmens, soweit sie Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach dem 
EFZG haben; diese können auch privat krankenversichert (= PKV) 
oder bei einer landwirtschaftlichen Krankenkasse (= LKK) versichert 
sein. Kein Anspruch auf Erstattung besteht für Heimarbeiter. 
 
Für geringfügig Beschäftigte ist immer die Knappschaft zuständig. 
 
Erstattungsfähige Aufwendungen  
Erstattet werden die Aufwendungen, die dem Arbeitgeber mit der Zah-
lung von Entgelten im Krankheitsfalle in dem in § 3 EFZG genannten 
Zeitraum entstanden sind.  
Für Zahlungen über diesen Zeitraum hinaus besteht kein Erstattungs-
anspruch. 
Nach der Satzung einiger Krankenkassen sind Aufwendungen nur 
berücksichtigungsfähig, soweit sie die Beitragsbemessungsgrenze 
der gesetzlichen Rentenversicherung nicht überschreiten. 
 
Arbeitsunfähigkeit  
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähig-
keit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Nach 
Ablauf des dritten Kalendertages nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
ist spätestens am darauf folgenden Arbeitstag eine ärztliche Beschei-
nigung über die Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dau-
er einzureichen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Be-
scheinigung angegeben, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine 
neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen (§ 5 EFZG). 
 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Fortzahlung des Arbeitsentgeltes u. 
a. zu verweigern, solange der Arbeitnehmer die von ihm vorzulegende 
ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit nicht vorlegt 
(§ 7 EFZG). 
 
Dauer des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung  
Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an 
seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, 
so verliert er dadurch nicht den Anspruch auf Arbeitsentgelt für die 
Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von 6 Wochen. Bei Einstel-
lung der Arbeitsleistung im Laufe eines Arbeitstages hat der Arbeit-
nehmer für den restlichen Teil des Tages der Arbeitsunfähigkeit eben-
falls einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 3 Abs. 1 EFZG. 
Kein Erstattungsanspruch besteht, wenn die Entgeltfortzahlung ihren 
Rechtsgrund nicht im EFZG hat.  
Wird der Arbeitnehmer innerhalb von 12 Monaten infolge derselben 
Krankheit wiederholt arbeitsunfähig, so werden die Zeiten zusam-
mengerechnet.  
Wenn jedoch der Arbeitnehmer zwischen zwei Arbeitsunfähigkeitszei-
ten infolge derselben Krankheit mindestens 6 Monate wieder arbeits-
fähig war, so erwirbt er einen neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
bis längstens 6 Wochen (§ 3 EFZG). 
 
6-Wochen-Frist: Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht nur für 
höchstens 42 Kalendertage. Hat der Arbeitnehmer am Tage des Be-
ginns der Arbeitsunfähigkeit noch gearbeitet, so beginnt die Frist mit 
dem darauf folgenden Kalendertag. 

Hat der Arbeitnehmer dagegen am Tage des Eintritts der Arbeitsun-
fähigkeit überhaupt keine Arbeitsleistung erbracht, so beginnt die 
Frist am gleichen Tage. 
 
Hinweis für seemännische Arbeitnehmer: Zeiten, während der ein 
Arbeitnehmer an Bord bereits arbeitsunfähig war, sind auf die 6-
Wochen-Frist anzurechnen. Bis zu dem Tage, an dem das Besat-
zungsmitglied das Schiff verlässt, ist jedoch Heuer nach § 48 Abs. 1 
Satz 1 des Seemannsgesetzes zu zahlen. Die Aufwendungen bis zu 
diesem Tage sind keine Aufwendungen nach dem EFZG. Sie können 
dem Arbeitgeber daher nicht erstattet werden. 
 
Höhe der Entgeltfortzahlung  
Der Arbeitnehmer hat grundsätzlich Anspruch auf Arbeitsentgelt, das 
er verdient hätte, wenn er nicht durch Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert worden wäre (Entgelt-
auszahlungsprinzip § 4 EFZG). Als Arbeitszeit gilt die für den einzel-
nen erkrankten Arbeitnehmer maßgebende regelmäßige Arbeitszeit, 
so wie sie sich aus seinem Arbeitsvertrag ergibt. Mehrarbeit ist nur 
dann zu berücksichtigen, wenn die Überstunden in der Vergangenheit 
regelmäßig angefallen sind und dies ohne die Arbeitsunfähigkeit auch 
weiterhin der Fall gewesen wäre. Regelmäßigkeit ist dann gegeben, 
wenn Überstunden - von kurzfristigen Ausnahmen abgesehen – in 
jeder Woche der letzten abgerechneten 3 Entgeltabrechnungszeit-
räume (die letzten 3 Monate oder 12 bzw. 13 Wochen) vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit angefallen sind. 
 
Begriff: Bruttoarbeitsentgelt (Arbeitsentgelt - AE)  
Für die Entgeltfortzahlung ist das Bruttoarbeitsentgelt (einschließlich 
der Lohnsteuer, Kirchensteuer und des Versichertenanteils zur Sozi-
alversicherung) im arbeitsrechtlichen Sinne zugrunde zu legen. 
Dazu zählen u. a. alle Grundbezüge (Zeit-, Schicht-, Leistungslohn 
usw.), Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit und 
ständige Lohnzulagen, die auf besonderen Bedingungen des Arbeits-
verhältnisses beruhen. Das betrifft Erschwernis-, Gefahrenund Nacht-
dienstzulagen (keine Aufwendungen für Arbeitsbekleidung oder Rei-
nigungsmittel) und vermögenswirksame Leistungen, die der Arbeit-
geber nach dem Vermögensbildungsgesetz leistet. 
Nicht als Arbeitsentgelt im Sinne des EFZG gelten solche Leistungen, 
die als Ersatz für Aufwendungen des Arbeitnehmers dienen. Das sind 
unter anderem Auslösungen, Schmutzzulagen, Fahrkostenzuschüs-
se, Tage- und Übernachtungsgelder, Kindergartenzuschüsse u. ä. 
Leistungen. 
Nicht erstattungsfähig ist einmalig gezahltes Arbeitsentgelt. Dies 
bleibt bei der Erstattung der Arbeitgeberaufwendungen nach § 1 Abs. 
1 AAG unberücksichtigt und somit außer Ansatz. 
 
Schadenersatz durch Dritte  
Wurde die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers durch einen Dritten 
verursacht (z. B. bei einem Verkehrsunfall, Unfall durch eine uner-
laubte Handlung im Sinne von § 823 BGB usw.), von dem er Scha-
denersatz fordern kann, so geht dieser Anspruch nach § 6 EFZG auf 
den Arbeitgeber über, soweit dieser Arbeitsentgelt fortgezahlt hat. 
Begehrt der Arbeitgeber in solchen Fällen von der Arbeitgeberversi-
cherung die Erstattung dieses Arbeitsentgelts, so muss er seinen An-
spruch vorher an die Arbeitgeberversicherung abtreten (§ 5 AAG). 
Den von der Arbeitgeberversicherung nicht erstatteten Teil kann er 
dagegen nach Maßgabe der anderen gesetzlichen Vorschriften vom 
Dritten selbst verlangen. 
 
Verwendungszweck  
Hier besteht die Möglichkeit bspw. eine Personalnummer oder einen 
anderen Ordnungsbegriff des Arbeitgebers einzutragen. 


